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Mitteilung im Ausschuss für Ordnung und Umweltangelegenheiten am 14.09.2017 
Thema: Das neue Verpackungsgesetz und seine Auswirkungen  
 
 
1. Fortentwicklung der bisherigen Verpackungsverordnung  
 
Nach dem Bundestag hat am 12.05.2017 auch der Bundesrat dem Artikelgesetz zur 
Fortentwicklung der haushaltsnahen Sammlung von wertstoffhaltigen Abfällen zugestimmt. 
Artikel 1 dieses Gesetzes ist das neue Verpackungsgesetz (VerpackG), das mit 35 
Paragraphen und 6 Anlagen die Weiterentwicklung der bestehenden 
Verpackungsverordnung darstellt. Die meisten Regelungen des VerpackG treten am 
1.1.2019 in Kraft; die §§ 24 und 35 sind bereits am 13. Juli 2017 in Kraft getreten.  
 
Leider wurde das eigentliche Ziel, Regelungen in einem umfassenden Wertstoffgesetz  

- zur Erweiterung der Produktverantwortung auf bestimmte Haushaltsabfälle aus 
Kunststoff und Metall und  

- zu deren gemeinsamer Erfassung mit Verpackungsabfällen in einer einheitlichen 
Wertstoffsammlung  

zu treffen, nicht erreicht. Es war insbesondere kein Konsens über die kommunale 
Verantwortung für die Einsammlung der Wertstoffe zu erzielen.  
 
Insofern ist es zu begrüßen, dass wenigstens die reformbedürftigen Regelungen zur 
Entsorgung von Verpackungsabfällen in Angriff genommen wurden. Zudem ermöglicht das 
Gesetz die Fortsetzung von einheitlichen Wertstoffsammlungen, die auf freiwilliger Basis in 
einigen Gebieten in unterschiedlichen Modellen eingeführt wurden (§ 35 Abs. 3 Satz 3). 
 
§ 22 Abstimmung ist von entscheidender Bedeutung für die öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger (örE). In 9 Absätzen wird ein komplexer Abstimmungsmechanismus zur 
Sammlung von Verpackungsabfällen zwischen dualen Systemen, Entsorgern und den örE 
geregelt. Die Kommunen bestimmen für vorgegebene Kriterien, wie die Sammlung der 
Verpackungsabfälle vor Ort durchgeführt wird, um so eine optimale Anpassung an die 
kommunalen Sammelstrukturen zu ermöglichen. Dies geschieht allerdings mit der 
Einschränkung, dass die Rahmenvorgabe für die dualen Systeme nicht technisch unmöglich 
oder wirtschaftlich unzumutbar ist.  
 
Die Möglichkeit der Mitbenutzung von Wertstoffhöfen oder Wertstofftonnen zur einheitlichen 
Wertstoffsammlung wird in den Abs. 3 bis 5 eröffnet. Die Vorgaben betreffen u.a. die 
Festlegung eines angemessenen Mitbenutzungsentgeltes (Verweis auf § 9 des 
Bundesgebührengesetzes) und den Ausschluss von Elektroaltgeräten und Altbatterien in 
einer einheitlichen Wertstoffsammlung. Die Einzelheiten zur Durchführung der Sammlung 
überlässt das Gesetz den örE und Systembetreibern. 
 
Für den Fall, dass bei gemeinsamer Papier-Pappe-Karton-Sammlung (PPK) keine 
gemeinsame Verwertung vereinbart wird, enthält Abs. 4 einen Herausgabeanspruch für den 
die Sammlung des anderen Mitnutzenden auf seinen Masseanteil am Gesamt-PPK. Damit 
verbunden ist eine Regelung zum Wertausgleich und zur Kostenerstattung.   
 
Außerdem sieht das Gesetz einen stufenweisen Anstieg der Recycling-Quoten bei den 
Verpackungsabfällen vor, Informationspflichten, die Förderung des Mehrweganteils sowie die 
Einrichtung einer Zentralen Stelle. Sie wird von den Produktverantwortlichen und den 
dualen Systemen finanziert, erfüllt im Wesentlichen Registrierungs- und Standardisierungs-
aufgaben und prüft Datenmeldungen und Mengenstromnachweise. 
 
 



2. Handlungsbedarf für die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) 
 
Aus den Übergangsfristen des § 35 VerpackG leitet sich ab: 
Soweit eine Abstimmungsvereinbarung am 31.12.2018 endet oder zu bestimmten Themen 
keine Regelungsinhalte enthält, ist eine Neuregelung zum 1. Januar 2019 erforderlich. 
Dieses trifft auf Halle (Saale) zu. 
 
PPK-Fraktion 
 
Für die gemeinsame Erfassung der Fraktion PPK ist für jeden örE eine Neuregelung ab 2019 
erforderlich, denn künftig ist das angemessene Entgelt für die Mitbenutzung der PPK-
Sammlung in der Abstimmungsvereinbarung selbst zu bestimmen. Zu verhandeln ist dieses 
Entgelt - und alle anderen Details - ausschließlich mit einem gemeinsamen Vertreter aller 10 
dualen Systeme, der von den dualen Systemen zu benennen ist.  
 
Bisher gibt es nur eine faktische Mitbenutzung auf der Grundlage vereinbarter PPK-
Verkaufsverpackungsanteile (ohne weitere nähere Vereinbarungen). Diese sehen seit 2005 
vor, dass ein Masse-Anteil von 13,49 % bzw. ein Volumen-Anteil von 21,00 % an der  
gemeinsam erfassten PPK-Fraktion den dualen Systemen als Verpackungen zuzurechnen 
ist. Diese Anteile wurden zuvor im Rahmen einer bundesweiten Studie ermittelt. 
 
Die Regelungen zum Entgelt für die Mitbenutzung der PPK-Sammlung werden bisher in sog. 
Leistungsverträgen zwischen dem die Sammlung Durchführenden und jedem einzelnen 
Systembetreiber bestimmt. D.h. die HWS (als beauftragter Dritter für die kommunale 
Papiererfassung) hatte bisher mit allen 10 Dualen Systemen separate Verhandlungen zu den 
Details der Mitbenutzung und zum Entgelt zu führen. 
 
Um eine Abstimmung zur PPK-Erfassung mit den dualen Systemen auf Basis des VerpackG 
vornehmen zu können, ist nun gemeinsam mit der HWS im Vorfeld zu klären,  

- wie die PPK-Mitbenutzung ab 2019 auszugestalten ist, 
- wie angemessen abgerechnet werden soll (evtl. kann die Mengenaufteilung auf Basis 

einer Sortieranalyse angepasst werden) 
- ob wie bisher eine gemeinsame Verwertung des Papiers angestrebt wird oder wie mit 

einem Herausgabeanspruch der Systembetreiber umgegangen werden soll. 
 
 
LVP-Fraktion 
 
Mit Blick auf die LVP-Sammlung (gelbe Tonne) entsteht für die Stadt Halle ebenfalls 
Handlungsbedarf zum 1. Januar 2019. 
Die Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Halle und den dualen Systemen läuft zum 
31.12.2018 aus. Außerdem endet der Vertrag zur Erfassung der LVP-Abfälle für das Gebiet 
der Stadt Halle ebenfalls am 31.12.2018. D.h. beide Neuverträge fallen mit dem Inkrafttreten 
des VerpackG zusammen und sind an die neuen Regelungen anzupassen.  
 
Deshalb sollten die Vorstellungen zu den zukünftigen Sammelstrukturen im LVP-Bereich und 
hier insbesondere eine mögliche Mitbenutzung für stoffgleiche Nichtverpackungen (StNVP)  
bis Anfang 2018 mit den städtischen Akteuren abgestimmt sein.  
 
Ausgehend von der Zielstellung eines hochwertigen Recyclings ist abzuwägen, ob unter 
den konkreten Voraussetzungen der Stadt Halle eine einheitliche Wertstoffsammlung 
(schon) ab 2019 sinnvoll ist oder ob lediglich die Rahmenvorgaben zur Fortführung der LVP-
Erfassung nach § 22 Abs. 3 anzupassen sind. Denn die thermische Verwertung der StNVP 
erfolgt bereits seit mehreren Jahren über den Weg der Vorbehandlung des Halleschen 
Restmülls in der mechanischen Sortieranlage der RAB Halle GmbH. Nach Ausschleusung 
der Metalle werden hier 3 nachgefragte Output-Stoffströme hergestellt, die vor allem den 
Anforderungen regionaler Verbrennungs- und Mitverbrennungsanlagen in Bezug auf dort 
benötigte Heizwerte gerecht werden.  
 



Wirklich sinnvoll ist die gemeinsame Erfassung aller Kunststoffe nur, wenn das Gemisch der 
erfassten Kunststoffe (PE, PP, PET, PS) auch recyclingfähig ist. Die Recyclingfähigkeit 
wird durch viele Faktoren bestimmt wie z.B. Art des Kunststoffes, Lackierungen, Schädigung, 
Verunreinigungen, Etikettierungen, Verklebungen, Produktgestaltung.  
 
Der größte Anteil der StNVP sind Mischkunststoffe unterschiedlichster Art und Qualität, für 
die es - zumindest bisher - weder wirtschaftliche Recyclingmöglichkeiten noch einen Markt 
für die Materialien gibt. Sortenreine Folien und Kunststoffflaschen sind dagegen 
grundsätzlich gut zur stofflichen Verwertung geeignet. Sammelt man beides in einer  
Wertstofftonne, resultieren daraus entsprechende Anforderungen an die Sortierung, denn ein 
hoher Fremdstoffanteil im sortierten Material bewirkt Minderwertigkeit, eingeschränkte 
Aufbereitungsmöglichkeiten und Vermarktung. Insofern sind zunächst aufwendige innovative 
Sortier-, Trenn- und Separiertechnologien von Kunststoffabfällen erforderlich, um den 
Qualitätsanforderungen der Sekundärrohstoffwirtschaft Rechnung zu tragen.  
 
Um in neue Technologien zu investieren, benötigen Hersteller Planungssicherheit und 
hofften auf ein integriertes Wertstoffgesetz. Wirkliche Planungssicherheit wird aber vom 
Gesetzgeber mit dem neuen VerpackG lediglich bei den Verpackungsabfällen mit 
stufenweise steigenden Recyclingquoten gegeben.  
 
Ohne Fortschritte beim Recycling von StNVP macht es unter den aktuellen Bedingungen des 
Entsorgungsregimes der Stadt Halle keinen Sinn, die anfallenden StNVP  über die „Gelbe 
Tonne“ zu erfassen, um diese Abfälle nach kostenintensiver Aussortierung statt stofflich 
auch überwiegend nur thermisch zu verwerten. 
 
Das VerpackG sieht vor, dass die Rahmenvorgaben eines örE als Bestandteil der 
Abstimmungsvereinbarung nach 3 Jahren geändert werden können. Insofern wäre es 
zweckdienlicher, zunächst die Entwicklungen am Kunststoffmarkt zu verfolgen, im 
Erfahrungsaustausch mit anderen Akteuren - vor allem auch in Sachsen-Anhalt - zu bleiben 
und sich für ein umfassendes Wertstoffgesetz einzusetzen.  
 
Der Deutsche Städtetag hat sich so positioniert, dass er zum einen den Bundesgesetzgeber 
in der neuen Legislaturperiode auffordern wird, das neue VerpackG zeitnah zu evaluieren 
und zum anderen an der Forderung nach einem integrierten Wertstoffgesetz festhält. 
 
 
Glas-Fraktion 
Der Leistungsvertrag zur Erfassung der Glas-Fraktion für das Gebiet der Stadt Halle endet 
erst am 31.12.2019. Insofern ist hier eine längere Anpassungsphase an die Vorgaben des 
VerpackG gegeben. 
 

 


